
Errichtung des Burgwärterhäuschens 
auf der alten Burg 1906 

 

Oktober 1905   
Feststellung der Stadtverwaltung, dass das 
bisherige Burgwärter-Haus auf der alten Burg 
„feucht“  und „in der Bedachung baufällig“ sei, 
„so daß für einen Aufenthaltsraum für den 
Wärter gesorgt werden muß.“ 
Vorlage eines Projektes, diesen Aufenthaltsraum 
durch einen „Aufsatz auf das jetzige Häuschen 
herzustellen“. 
 
10. August 1906  
Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung 
zur Errichtung eines neuen Burgwärterhauses: 
„6. Zur Errichtung eines neuen Wärterhauses 
auf der alten Burg anstelle des dort in einem 
schlechten baulichen Zustande befindlichen, 
werden die erforderlichen Mittel bis zum 
Betrage von 550 Mk bewilligt.“ 
 

 
 

 
 

 

22. Dezember 1906   
Erteilung der 
polizeilichen 
Genehmigung zum 
Bau des 
Burgwärterhauses 
 
 
7. Januar 1907  
Rohbauabnahme 
des neuen 
Burgwärterhauses 
 
 
7. Januar 1907  
Erteilung der 
polizeilichen 
Erlaubnis zur 
Benutzung des 
neuen 
Burgwärterhauses 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


